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Der Verein “Ja zu Seeuferweg” verfolgt keine kommerziellen Zwecke und strebt 
keinen Gewinn an, sondern dient der Allgemeinheit und vertritt die Anliegen der 
Öffentlichkeit. Er ist die führende Interessengruppe für die Freihaltung der Seeufer 
sowie für den Naturschutz im Uferbereich und im landseitigen Gewässerraum 

 

 

 

Wädenswil, den 18. August 2021 
 

Medienmitteilung  
Zum Rechtsgutachten zur Gebundenheit der kommunalen Beiträge an die Kosten 
kantonaler Seeuferwege 

 

Taktische Falschauslegung des Regierungsrats vom Tisch 
Der Regierungsrat hat mit seiner offensichtlich falschen Auslegung der gesetzlichen 
Grundlagen die Projektierung von Seeuferwegen während Jahren verhindert und ihre 
Realisierung blockiert.  

Die Realisierung von Uferwegen ist Sache des Kantons, weil sie im Strassengesetz als 
Staatsstrassen klassiert sind. Die Mitsprache der Gemeinden und der Bevölkerung sind in der 
Planung gesichert. Über das definitive Projekt entscheiden Regierungsrat und Kantonsrat. 
Der systemwidrige finanzielle Beitrag der Standortgemeinden von 20 Prozent, der vom 
Kantonsrat 2013 ins Gesetz eingefügt wurde, gilt als gebundene Kosten.  
 
Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten von Altbundesrichter Dr. Peter Karlen, das im 
Auftrag der Volkswirtschaftsdirektion erstellt worden ist. Es widerlegt die Auffassung der 
Volkswirtschaftsdirektion und des Regierungsrats, welche während Jahren gegenüber der 
Öffentlichkeit kommuniziert wurde. So in der Antwort auf die Anfrage KR.-Nr. 51/2018 von 
Tobias Mani, welche letztlich zu diesem Rechtsgutachten geführt hat.  
 
Es wurde behauptet, dass die Gemeindebeiträge ungebundene Kosten seien und die 
Gemeinden frei entscheiden könnten. Das Gutachten hält demgegenüber fest, dass 
Gemeinden aus rein lokalen Interessen den Bau von Uferwegen durch den Kanton stark 
erschweren oder vereiteln könnten. Dies sei nicht im Sinne des Strassengesetzes. 
 
Es ist notwendig, dass die Seeufer dem politischen Ränkespiel entzogen und dem Schutz der 
Kantonsverfassung unterstellt werden. Genau dies verlangt die breit abgestützte 
Uferinitiative des Vereins JA zum Seeuferweg, für die gegenwärtig Unterschriften 
gesammelt werden. 
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Weitere Auskünfte: 

Julia Gerber Rüegg, Präsidentin 
079 635 64 60 
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